


die Flucht- und Rettungswege berücksichtigt, kann die Schulleitung daher zur Ent

scheidung kommen, dass mehr als die Mindestanzahl von Brandschutzhelfern be

nannt werden sollen. Insbesondere in großen Schulen oder bei Schulen mit besonde

ren Gefährdungen (z. B. Werkstätten oder Chemieräume) kann eine höhere Anzahl 

erforderlich sein.

Zu beachten ist: Neben der Vorgabe und Regelung zur Ausbildung von Brandschutz

helferinnen und -helfern werden an rheinland-pfälzischen Schulen gemäß Verwal

tungsvorschrift 9211 - 05 522/30 "Maßnahmen bei besonderen Gefahrensituationen" 

vom 25.01.2011 zahlreiche ergänzende Präventionsmaßnahmen umgesetzt. Dazu ge

hören z. B. Unterweisungen und Evakuierungsübungen. In Kombination (ASR A 2.2, 

Verwaltungsvorschrift 9211 - 05 522/30) ist davon auszugehen, dass alle Beschäfti

gen an Schulen (im Hinblick auf die Evakuierungsübungen auch Schüler) zu den er

forderlichen Maßnahmen im Brandschutz regemäßig informiert/unterwiesen werden. 

Hinzukommen dann die 5 % + X % der Beschäftigten, die regelmäßig zur Handha

bung von Feuerlöschern geschult werden.

Ihre Frage 2: Sind an weiterführenden Schulen mit Chemielabor regelmäßig 
Brandschutzbeauftragte bestellt bzw. zu bestellen und welche Mindestqualifika
tionen müssen diese erfüllen?

Laut DGUV Information 205-003 können Brandschutzbeauftragte gemäß Musterbau

ordnung für Gebäude besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten) aufgrund eines 

Brandschutzkonzeptes oder einer Baugenehmigung mit brandschutztechnischen Auf

lagen gefordert werden. (siehe auch Rheinland-Pfalz - § 50 LBauO | Landesnorm 

Rheinland-Pfalz | Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung (Son

derbauten) | § 50 - Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung (Son

derbauten) | gültig ab: 13.02.2021) Darüber hinaus ist nach Arbeitsstättenverordnung, 

in Verbindung mit der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR) "Maßnahmen ge

gen Brände" ASR A2.2, die Vorgehensweise zur Ermittlung der Notwendigkeit von 

Brandschutzbeauftragten (Gefährdungsbeurteilung) zu beachten.
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